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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Au début du mois de juin 2017, les chambres du peuple et des cantons ont pris acte du
rapport de la Délégation du Parlement helvétique auprès de l'Assemblée parlementaire
de l'OSCE (AP-OSCE). Tel que formulé dans le document en question, "la mission
principale des 323 membres de l’assemblée est de faciliter le dialogue et la coopération
interparlementaire afin de promouvoir la démocratie dans la zone OSCE". Dans un tel
contexte, la neutralité suisse constitue un atout non négligeable et contribue à la
reconnaissance du rôle de médiateur endossé par la Confédération helvétique sur la
scène internationale.
Ordinairement exclue des préoccupations prioritaires de l'OSCE, la question migratoire
a, durant l'année 2016, occupé une place prépondérante au sein des activités de l'AP-
OSCE. Afin d'encourager les échanges et collaborations en lien avec la thématique
migratoire, un comité ad hoc sur la Migration – présidé par la Suisse – a notamment été
mis sur pied. 1

BERICHT
DATUM: 12.06.2017
AUDREY BOVEY

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Kurz darauf doppelte die Eidg. Kommission für Familienfragen in einem Bericht über
die Auswirkungen von Armut und Arbeitslosigkeit auf die Familien nach. Sie verlangte
ein Recht für alle auf bezahlte Arbeit und die Einführung eines gesetzlich garantierten
Mindestlohnes, der zumindest das Existenzminimum eines Haushaltes deckt. 2

BERICHT
DATUM: 31.12.1998
MARIANNE BENTELI

In seiner Antwort auf eine Interpellation Schwaab (sp, VD) bezeichnete der Bundesrat
diese Ergebnisse als besorgniserregend und erinnerte an die Sozialziele in der
Bundesverfassung (Art. 41), die den Bund verpflichten, mit gewissen Einschränkungen
dafür zu sorgen, dass „Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu
angemessenen Bedingungen bestreiten können“. Er vertrat allerdings auch die Ansicht,
der Lohnbildungsprozess sei in der Schweiz in erster Linie Sache der Sozialpartner,
weshalb sich der Bund hier nicht einmischen könne. 3

BERICHT
DATUM: 12.09.2001
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat legte im Frühjahr einen Bericht über die „gesamtschweizerische
Strategie zur Armutsbekämpfung“ vor. Er beschränkte sich darauf, die Armutsrisiken in
den verschiedenen Lebenslagen aufzuzeigen und mögliche Massnahmen zu
formulieren. In erster Linie seien aber die Kantone und Gemeinden gefordert, diese
Problematik anzugehen. Der Bundesrat selbst sah drei Schwerpunkte der
Armutsbekämpfung: mehr Chancengleichheit im Bildungsbereich, eine verstärkte
Wiedereingliederung im Arbeitsmarkt durch eine bessere Zusammenarbeit von IV,
Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe sowie die Bekämpfung der Familienarmut. 4

BERICHT
DATUM: 01.04.2010
LUZIUS MEYER

Das Bedürfnis nach einem Rahmengesetz für die Sozialhilfe hatte sich bereits seit
geraumer Zeit herausgebildet. Nach anfänglichem Zögern wurden später Erfolge
verbucht. Ein 2014 angenommenes Postulat der SGK des Nationalrates beauftragte den
Bundesrat mit der Ausarbeitung eines Berichtes zur Sozialhilfe. Anfang 2015 wurde
dieser vorgelegt.
Im Dokument „Ausgestaltung der Sozialhilfe und der kantonalen Bedarfsleistungen”
legte die Regierung dar, wie die Zukunft der Sozialhilfe aussehen könnte. Neben einer
Bestandesaufnahme und Auslegeordnung der Funktionsweise der Sozialhilfe wurde auf
den zentralen Anspruch einer Gesetzesgrundlage eingegangen. Dabei wurden alle
Bereiche abgedeckt, die ein Rahmengesetz regeln müsste, wobei einerseits die
Erwartungen der Sozialhilfeakteure berücksichtigt und andererseits die Kostenfrage
tangiert werden müssten. Zudem ging es auch darum, weitere Instrumente und
Bedarfsleistungen im weiteren Umfeld der Sozialhilfe zu thematisieren. Der Bericht

BERICHT
DATUM: 25.02.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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enthielt bereits Stellungnahmen von wichtigen Akteuren, namentlich der SKOS, der
SODK, der Städteinitiative Sozialpolitik und dem Gemeindeverband. Die drei
Erstgenannten befürworteten einen verbindlichen Rahmen für die Sozialhilfe. Der
Gemeindeverband sprach sich für einen grossen Handlungsspielraum für die
Gemeinden aus. Eine Herausforderung lag jedoch in der Balance zwischen dem
Bedürfnis einer bundesrechtlichen Normierung der Sozialhilfe und der Respektierung
der SKOS-eigenen Richtlinien, die sich in einer Teilreform befanden. Insofern wollte die
Landesregierung nicht vorgreifen und der SKOS überlassen, einen Weg der
Reglementierung zu gehen.

In seiner Schlussfolgerung äusserte der Bundesrat gleichwohl Bedenken über die
Wirksamkeit von Richtlinien, wie sie ein nichtstaatlicher Akteur, wie die SKOS,
formuliert. Gerade weil die Umsetzung auf Freiwilligkeit beruht und die Kantone und
Gemeinden selber entscheiden, inwiefern sie diesen folgen wollen. Ferner liesse sich
aus den zahlreichen Diskussionen um die Richtlinien ableiten, dass diese umstritten
seien. Darin wurde auch das Risiko gesehen, dass die SKOS-Richtlinien „ihre Bedeutung
als schweizweiter, unverbindlicher Orientierungsrahmen” verlieren könnten, was zu
verhindern sei. Ebenso wurde befürchtet, dass sich die Leistungen der Sozialhilfe sowie
deren Ausgestaltung sowohl zwischen den Kantonen, aber auch innerkantonal
unkoordiniert weiterentwickeln würden. In der Summe kam die Regierung zum Schluss,
dass eine fehlende Verbindlichkeit bei der Sozialhilfe nicht zeitgemäss sei und ein
Handlungsbedarf gegeben sei. Weil auch die Akteure der Sozialhilfe einem
verbindlichen Rahmen positiv gestimmt sind, gab es im Bericht einen Vorschlag für eine
Verfassungsbasis, der jedoch explizit als Vorschlag gelesen werden müsse. Letztlich
wollte der Bundesrat die Kompetenz bei den Kantonen belassen und hierzu die
Anstrengungen der SKOS unterstützen. Insofern blieb ein Eingreifen der Regierung nur
als Variante im Raume stehen, subsidiär sollte und wollte sich die Regierung aber an
einer Lösungsfindung beteiligen. 5

Im September 2017 legte der Bundesrat seinen Bericht vor, mit welchem dem Anliegen
aus zwei Postulaten aus dem Jahr 2014 Rechnung getragen wird. Darin ging es um eine
Kostenschätzung bezüglich der Sozialhilfe. So sollte der Bundesrat Transparenz
schaffen in Bezug auf Kostenentwicklung und Beauftragung privater Firmen. 
Bereits in seiner Vorstossantwort limitierte der Bundesrat die Ziele seines Berichtes auf
eine Auswertung von bestehenden Daten sowie auf einen Überblick in denjenigen
Bereichen, in denen solche Informationen nicht oder nur lückenhaft vorhanden sind.
Insofern konnte nicht mehr als eine Auslegeordnung erwartet werden. So wurde
eingangs des Berichts auch vermerkt, dass keine politischen Empfehlungen daraus
abzuleiten seien. 
Die Kostenentwicklung – der wohl am stärksten interessierende Faktor – konnte jedoch
genau wiedergegeben werden. Die Sozialhilfequote blieb zwischen 2005 und 2015 zwar
stabil, die Ausgaben der Sozialhilfe stiegen jedoch in diesem Zeitraum markant an: von
CHF 1.7 Mrd. auf CHF 2.6 Mrd. Das sei auf den Anstieg der Anzahl von Bezügerinnen und
Bezügern (plus 11.8%) zurückzuführen sowie auf die höheren Ausgaben, welche pro
Person angefallen seien. Hier wurde eine Zunahme um 33 Prozentpunkte festgestellt.
Dies wiederum wurde unter anderem mit gestiegenen Gesundheitskosten, höheren
Mietzinsen im Wohnungswesen sowie mit längeren Bezugsperioden begründet.
Während für einzelne Bereiche kaum eine Veränderung herbeigeführt werden könne,
dürften für andere kostenoptimierende Massnahmen infrage kommen, erklärte der
Bundesrat. Eine auf Bildung und Qualifikation ausgerichtete Präventionspolitik etwa
könne helfen. Weiter beurteilte die Regierung Investitionen in Rahmenbedingungen,
welche die soziale und berufliche Integration förderten, als erfolgversprechend.
Bezüglich der Entwicklung der Anzahl beauftragter Firmen könne gemäss Bericht nur
bedingt Auskunft gegeben werden, weil die verfügbaren Quelle nicht ausreichend seien.
Dargelegt wurde jedoch im Bericht, was unter dem Begriff «Sozialfirmen» zu verstehen
sei und welche Art von Aufträge diese entgegennähmen: Deren Aufträge würden aus
verschiedenen Bereichen erwachsen, wie der Sozialversicherungsgesetzgebung, der
Sozialhilfe und dem Kindesschutz. Umfassende Schlüsse bezüglich der Transparenz der
Tarife dieser Firmen – der eigentliche vom Bundesamt für Justiz erteilte Auftrag –
liessen sich aus der Analyse nicht ableiten. Dazu wäre eine schweizweite Untersuchung
nötig, hiess es vonseiten der Autoren der Evaluation. 6

BERICHT
DATUM: 06.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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In Erfüllung der beiden Postulate «Transparenz statt Polemik bei der Sozialhilfe» der
Sozialdemokratischen Fraktion und «Sozialhilfe. Transparenz schaffen in Bezug auf
Kostenentwicklung sowie Beauftragung privater Firmen» von Pascale Bruderer Wyss (sp,
AG, Po. 14.3915) veröffentlichte der Bundesrat im September 2017 einen Bericht zur
Kostenentwicklung in der Sozialhilfe. Dieser enthielt die Erläuterung von Begriffen und
Konzepten der Sozialhilfe, die Darstellung wirtschaftlicher Sozialhilfekosten und die
Analyse verschiedener Faktoren zum Kostenanstieg. Insgesamt sei die Sozialhilfequote
stabil geblieben, mehr Beziehende und höhere pro Kopf-Ausgaben hätten jedoch zu
einem Ausgabenanstieg geführt. Erklärt werden könne dieser Anstieg unter anderem
durch demografische, sozioökonomische und institutionelle Faktoren. Während
gewisse soziodemografische Variablen kurz- und mittelfristig nicht verändert werden
können, sei es möglich, längerfristig auf die Entwicklung anderer Faktoren Einfluss zu
nehmen, indem der Fokus auf Präventionspolitik im Bereich von Bildung und
Qualifikation sowie auf Rahmenbedingungen bezüglich sozialer und beruflicher
Integration und institutioneller Anpassungen gelegt werde, so der Bundesrat in seinem
Bericht. Nichtsdestotrotz dürften Sozialhilfeausgaben nicht isoliert angeschaut werden;
vielmehr sei zur Problembehebung das Ergreifen von Massnahmen an mehreren Stellen
notwendig. In der Folge wurden die beiden Postulate vom Nationalrat in der
Sommersession 2018 im Zusammenhang mit den Beratungen des Berichts über die
Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2017 abgeschrieben. 7

BERICHT
DATUM: 06.09.2017
JOËLLE SCHNEUWLY

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Das Bundesamt für Ausländerfragen legte Mitte Januar erstmals einen Ausländerbericht
vor, der auf Angaben der kantonalen Fremdenpolizeibehörden beruhte. Ziel des
Berichtes war, Transparenz zu schaffen sowie die vernetzten Abhängigkeiten und die
Grenzen der staatlichen Politik aufzuzeigen. Der Direktor des BFA erklärte dazu,
Steuerungsmöglichkeiten und Einschränkungen der Zuwanderung seien zwar rasch
formuliert, aufgrund nationaler und internationaler Verpflichtungen, aus humanitären
Gründen und wegen vitaler Interessen der schweizerischen Wirtschaft aber nicht oder
nur schwer realisierbar. Fragen des Ausländerbereichs gehörten zu den brisantesten
Themen schweizerischer Innen- und Aussenpolitik. Vollzugsschwierigkeiten und
Missbräuche lösten in weiten Kreisen der Bevölkerung zunehmend Unmut aus und
liessen die Emotionen hochgehen. Deshalb seien klare Informationen und rationale
Erklärungen gefragt. Vorrangig müsse das Bemühen sein, Fremdenfeindlichkeit gar
nicht erst aufkommen zu lassen. Missbräuche des Gastrechts müssten konsequent
bekämpft werden, denn kleine (kriminelle) Minderheiten könnten negative
Einstellungen gegenüber den überwiegend unbescholtenen und rechtschaffenen
Ausländerinnen und Ausländern schlechthin auslösen. Der Bericht listete zunehmende
Missbräuche namentlich beim Familiennachzug, bei Schein- und Gefälligkeitsehen
(siehe unten), den Identifizierungsverfahren, dem Beschwerdewesen und den
Härtefallregelungen auf. Dabei wurde festgestellt, dass die Kantone in der
fremdenpolizeilichen Praxis in besonderem Mass Probleme mit Personen aus dem
früheren Jugoslawien haben. 8

BERICHT
DATUM: 13.01.1999
MARIANNE BENTELI

Im Dezember legte die Eidgenössische Ausländerkommission (EKA) dem Bundesrat
ihren Integrationsbericht vor. Sie kam zum Schluss, die Gefahr von Konflikten zwischen
Ausländern und Schweizern habe in den letzten Jahren zugenommen. Die indifferente
Haltung von Behörden, Parteien und einflussreichen Gesellschaftskreisen bezüglich der
Integration habe auf beiden Seiten Verunsicherung, Orientierungsschwierigkeiten, aber
auch Resignation geschaffen. Es sei „eine Art Vakuum“ in dieser staatspolitisch
wichtigen Frage entstanden. Die Schweiz sei de 
facto ein Einwanderungsland; weil sie es aber nie habe sein wollen und nach wie vor
der Wille zu einer grundlegenden Neuorientierung fehle, lebten selbst langjährig
anwesende Ausländerinnen und Ausländern noch immer in einem
integrationshemmenden Provisorium. Die EKA listete einen weitreichenden Katalog von
Massnahmen auf. Dazu gehören eine rasche Neuauflage der erleichterten Einbürgerung,
mehr Sprachunterricht, die gezielte Förderung des Miteinanders vor allem in der
Freizeit und der Ausbau der Kommunikation, wozu nicht zuletzt die von den Ausländern
mit einem Fünftel der Gebühren mitfinanzierte SRG verpflichtet sei. Vor allem aber
brauche es die strikte Trennung der Integrationsfrage von der Asylproblematik – und
dazu überzeugende Signale aller Kreise für die Integration. 9

BERICHT
DATUM: 28.03.2000
MARIANNE BENTELI
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Die neue Führungscrew der EKA publizierte Ende März den von ihren Vorgängern
erstellten Integrationsbericht. Simmen erklärte, dieser Bericht sei durch die Rücktritte
keineswegs zur Makulatur verkommen, sondern bilde die Grundlage für die weitere
Arbeit der Kommission. Die Priorität will die EKA auf den Spracherwerb legen. Sie wies
aber auch auf die Schwierigkeiten der Umsetzung hin. Der gesetzliche
Handlungsspielraum, Ausländer nach Ende der obligatorischen Schulzeit zu Kursen in
einer Landessprache zu zwingen, wie dies bürgerliche Politiker immer wieder verlangt
hatten, sei eher klein. Bei EU-Bürgerinnen und -Bürgern würde das bilaterale
Abkommen über den freien Personenverkehr solche Bedingungen sowieso
ausschliessen. Die EKA empfahl deshalb, bei Neurekrutierungen von ausländischem
Personal das Erlernen der Sprache schon im Arbeitsvertrag vorzusehen. Im
Schulbereich warnte die Kommission vor einer Ausgrenzung der Ausländerkinder durch
getrennte Klassen. 10

BERICHT
DATUM: 28.03.2000
MARIANNE BENTELI

Die gemeinsame Arbeitsgruppe von Bund und Kantonen zum Thema der
Ausländerkriminalität legte ihren Schlussbericht vor, der klar machte, dass pauschale
Befunde oder gar Vorurteile dem Problem nicht gerecht werden. Zwar bestätigte die
auf Zahlen von 1998 basierende Analyse die alte Erkenntnis, wonach Ausländer häufiger
straffällig werden als Schweizer und besonders oft an Einbruch-, Gewalt- und
Drogendelikten beteiligt sind. Fast die Hälfte der Verurteilten hatten jedoch ihren
Wohnsitz nicht in der Schweiz; davon waren wiederum die Hälfte nicht
„Kriminaltouristen“, sondern Strassenverkehrssünder. Von der ansässigen
ausländischen Wohnbevölkerung gerieten 1,3%, von den Asylsuchenden 7,8% mit dem
Gesetz in Konflikt, gegenüber 0,8% der Schweizer. Die meisten Verurteilten waren
junge Männer, eine Feststellung, die auch auf die einheimische Bevölkerung zutrifft.
Besonders interessant war der Zusammenhang mit der Dauer des Aufenthalts in der
Schweiz. Die Kriminalität unter den Asylbewerbern nimmt ab, je länger sie in der
Schweiz verweilen, während bei den Jahresaufenthaltern und den Niedergelassenen
der gegenteilige Trend konstatiert wurde. Daraus leitete die Arbeitsgruppe die
Notwendigkeit zu differenziertem Vorgehen ab, wobei bei beiden Personenkategorien
das Schwergewicht auf eine bessere Integration gelegt werden müsse, beispielsweise
durch das Angebot von Sprachkursen oder durch den Einsatz von Mediatoren.
Bundesrätin Metzler erklärte in diesem Zusammenhang, der Bund werde seine Mittel für
Integrationsprojekte von 10 auf 12,5 Mio Fr. pro Jahr erhöhen. 11

BERICHT
DATUM: 12.07.2001
MARIANNE BENTELI

An seiner ersten Medienorientierung rief der neue Präsident der Eidgenössischen
Ausländerkommission (EKA), alt National- und Regierungsrat Francis Matthey (sp, NE),
die Kantone und Städte zur Errichtung von Integrationsstellen auf. Das neue
Ausländergesetz sehe in diesem Bereich zwar eine verbesserte Koordination zwischen
Bund und Kantonen vor, doch wolle die EKA nicht warten, bis das Gesetz in Kraft
trete. 12

BERICHT
DATUM: 27.03.2002
MARIANNE BENTELI

Auf den 1. Juni trat das bilaterale Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über
die schrittweise Einführung der Personenfreizügigkeit in Kraft. Fünf Monate später zog
das Bundesamt für Ausländerfragen (BFA) eine erste Bilanz. Demnach bewegten sich in
diesem Zeitraum die Arbeitsgesuche aus der EU im Rahmen der Erwartungen und nur
wenig über den vergleichbaren Zahlen des Vorjahres. Gerüchte, wonach sich vor allem
Deutsche wegen der schlechten Lage ihrer Wirtschaft und der damit verbundenen
hohen Arbeitslosigkeit um Stellen in der Schweiz reissen würden, wurden als
substanzlos bezeichnet. In dieser ersten Phase der Wirksamkeit des Abkommens
würden Bewilligungen ohnehin nur erteilt, wenn sich für offene Stellen keine
inländischen Arbeitskräfte finden liessen. Sprunghaft gestiegen sei hingegen das
Interesse von Schweizerinnen und Schweizern an Arbeitsaufenthalten im EU-EFTA-
Raum. Präzise Auswanderungszahlen würden zwar nicht erhoben, aber in der BFA-
Beratung seien die auf Europa gerichteten Auskunftsbegehren von einem Drittel auf die
Hälfte aller Anfragen angestiegen. 13

BERICHT
DATUM: 18.12.2002
MARIANNE BENTELI
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Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) ging in einem
Bericht auf die spezifischen Situation der Migrationsfamilien ein und wies darauf hin,
dass die Situation von Migrantinnen und Migranten zahlreiche psychosoziale und
rechtliche Probleme aufweist, die sich oft potenzieren, wenn es sich um ganze Familien
handelt. Ein Katalog von konkreten Empfehlungen soll gemäss EKFF dazu führen, dass
die Aufnahmegesellschaft auf die integrativen Ressourcen dieser Familien abstellt, statt
nur Defizite zu sehen. 14

BERICHT
DATUM: 18.12.2002
MARIANNE BENTELI

Die Eidgenössische Kommission für Jugendfragen forderte in einem Bericht eine
kinder- und jugendfreundliche Integrationspolitik. Den Nachkommen von
Eingewanderten sei ein besserer Zugang zur Berufsbildung und zu gesellschaftlicher wie
auch politischer Partizipation zu verschaffen. Dementsprechend müsse der Aspekt der
Ausländerintegration in verschiedenen Bereichen der Politik vermehrt beachtet
werden. Eine Genfer Studie zeigte, dass sich die „Secondos“ und „Secondas“
italienischer und spanischer Herkunft, deren Eltern in die Schweiz eingewandert sind,
die aber hier geboren wurden, in den meisten Fällen gesellschaftlich und beruflich
erfolgreich integrieren, dass sie aber die staatsbürgerliche Anerkennung vermissen. 15

BERICHT
DATUM: 26.07.2003
MARIANNE BENTELI

Im Januar des Berichtsjahres erteilte der neue Vorsteher des EJPD, Bundesrat Blocher,
den Auftrag, den Ist-Zustand im Bereich der illegalen Migration zu erheben sowie erste
Massnahmen vorzuschlagen. Der Bericht wurde vom IMES, dem BFF, dem Bundesamt
für Polizei sowie dem Grenzwachtkorps erstellt und Ende Juni publiziert. Ausgehend
von der Schätzung, dass zwischen 30 000 und 50 000 Illegale in der Schweiz leben,
wurden vier Bereiche als besonders problematisch erachtet, nämlich Kriminalität,
Schwarzarbeit, Asylbereich sowie Vollzug im Inland und bei der internationalen
Zusammenarbeit. Als Massnahmen wurden verstärkte Personenkontrollen an den
Grenzen vorgeschlagen, eine Vereinheitlichung der kantonalen Praxis beim Vollzug des
Asyl- und des Ausländergesetzes, Programme zur Kriminalitäts- und Gewaltbekämpfung
als Schwerpunkt der Integrationsförderung des Bundes, Aufnahme biometrischer Daten
in Reisedokumente, Verbesserung der polizeilichen Kriminalstatistik, verstärkte
Terrorbekämpfung durch präventive Kontrollen und Überwachung sowie Vollzug von
Strafen im Herkunftsland. 16
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DATUM: 30.06.2004
MARIANNE BENTELI

Im Jahr 2006 ist die Zahl der ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz so stark
angestiegen wie seit fünf Jahren nicht mehr. Mitte 2006 waren rund 850'000 Personen
aus dem Ausland in der Schweiz erwerbstätig, was gegenüber dem Vorjahr einen
Anstieg von 2,4% bedeutet. Damit hatte jede fünfte erwerbstätige Person in der
Schweiz einen ausländischen Pass – und darin sind Grenzgänger, Kurzaufenthalter und
Asylbewerber noch nicht einmal eingeschlossen. Besonders deutlich zugenommen hat
dabei die Zahl der deutschen (+10,6%) und portugiesischen (+7,4%) Beschäftigten. Der
grösste Teil der arbeitenden Ausländer in der Schweiz stammt aus einem EU- oder
EFTA-Mitgliedsland. Das zahlenmässig grösste Kontingent stellen nach wie vor Italien
und der westliche Balkan (zusammen knapp 20%), gefolgt von Deutschland und
Portugal. Über zwei Drittel der Immigranten können sich über einen hohen
Ausbildungsstand ausweisen. In den letzten 10 Jahren haben 76% der Einwanderer in
die Schweiz eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe absolviert. Noch viel
ausgeprägter gilt dies für die Neuankömmlinge aus Nord- und Westeuropa. Von ihnen
haben 94% eine nachobligatorische Ausbildung hinter sich. Sie arbeiten deshalb auch
zu 48% in hoch qualifizierten Berufen (Akademiker, Kaderfunktionen), gegenüber
lediglich 25% unter der schweizerischen Bevölkerung. Bei den Deutschen in der
Schweiz sind es sogar über die Hälfte, nämlich 52%. Neben dem Kriterium
Herkunftsregion zeigen sich auch markante Unterschiede im Ausbildungsniveau beim
Vergleich hinsichtlich des Zeitpunkts der Einwanderung: Während von den in den
letzten 10 Jahren eingewanderten Ausländern drei Viertel eine nachobligatorische
Ausbildung abgeschlossen haben, sind es bei denjenigen, die schon länger als ein
Jahrzehnt in der Schweiz leben und arbeiten, nur 55%. 17
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Im Juni wurde ein Bericht der Tripartiten Agglomerationskonferenz zur
Weiterentwicklung der schweizerischen Integrationspolitik veröffentlicht. Die
Projektgruppe, in der die Konferenz der Kantonsregierungen, das Bundesamt für
Migration und die Städteinitiative Sozialpolitik vertreten waren, formulierte in ihrem
Papier neun Handlungsempfehlungen, welche dazu beitragen sollen, bestehende
Integrationsinstrumente in den Gemeinden und Kantonen auszubauen. Unter anderem
schlug sie vor, ein verbindliches System der Erstbegrüssung und Erstinformation für
Neuzugewanderte zu schaffen, die interkulturelle Vermittlung auszubauen und mehr
Sprachkurse anzubieten. Von einem nationalen Integrationsgesetz – wie es die FDP
schon lange fordert – riet sie dagegen ab. Die von der Projektgruppe vorgeschlagenen
Massnahmen würden jährlich rund 130 Mio Fr. kosten, was einen Anstieg der staatlichen
Ausgaben für die Integration von bisher 45 auf 175 Mio Fr. zur Folge hätte.  18
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En février, la commission fédérale pour les questions de migration (CFM) a rendu son
rapport de consultation relatif à la révision partielle de la loi sur les étrangers. La
commission a premièrement salué la volonté du Gouvernement de mieux ancrer le
principe d’intégration dans la loi. Elle propose d’ailleurs que les étrangers bien intégrés
aient droit à une autorisation d’établissement après 10 ans. Elle n’a cependant pas
soutenu l’idée de contrôler l’intégration des migrants qui souhaitent prolonger leur
autorisation de séjour, ceci un an déjà après leur arrivée. La commission a également
refusé d’utiliser les conventions d’intégration comme sanctions envers les étrangers.
Elle préfère renforcer l’encouragement et élargir les possibilités de réussir une bonne
intégration. La commission a néanmoins reconnu nécessaire d’introduire des
conventions d’intégration avec les personnes admises provisoirement afin d’améliorer
leur intégration. Finalement, elle a refusé d’obliger les migrants à suivre des cours de
langue, mais a souhaité, ici aussi, un élargissement de l’offre en matière de cours de
langue et d’intégration. 19
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Parallèlement à sa prise de position, le Conseil fédéral a présenté en juillet un rapport
faisant état des impacts de la libre circulation des personnes en Suisse afin de
répondre aux interrogations formulées dans les postulats Girod (verts, ZH) et Bischof
(pdc, SO) et dans la motion Brändli (udc, GR). Le rapport relève premièrement les effets
bénéfiques de l’accord pour l’économie suisse, qui retire 1 franc sur 2 de ses relations
commerciales avec l’UE. Il met cependant en lumière l’augmentation de la population
qui met sous pression le marché du logement, les infrastructures, l’aménagement du
territoire ou encore la politique de formation. Les réactions à ce rapport ont fusé à
droite comme à gauche. L’UDC a accusé le rapport d’embellir la situation, alors que le
PS a regretté que le Conseil fédéral n’ose pas prendre des mesures effectives, telle
l’instauration d’un salaire minimal, afin de lutter contre le dumping salarial. 20
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Dans le rapport en réponse au postulat Tornare sur l’intégration des migrants sur le
marché du travail, paru en décembre 2015, le Conseil fédéral a proposé un programme
pilote en deux volets. Premièrement, 1000 places de pré-apprentissage seraient créées
par année, destinées aux personnes réfugiées reconnues (permis B) ou admises
provisoirement (permis F). Deuxièmement, une possibilité d'apprentissage précoce de
la langue locale serait offerte aux personnes encore en procédure d'asile, dont il est
quasiment certain qu'elles obtiendront une protection (le rapport évoque à titre
d'exemple les personnes fuyant l'Erythrée ou la Syrie). Ce programme nécessiterait du
côté de la Confédération un crédit d'engagement de 54 millions, limité aux années
2018-2021. Le Conseil fédéral estime que si le programme porte ses fruits, cet
investissement serait rentabilisé en six ans, par les économies au niveau de l'aide
sociale qu'il permettrait de réaliser. 21

BERICHT
DATUM: 13.01.2016
SOPHIE GUIGNARD

01.01.98 - 01.01.18 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Familienpolitik

En mars 2017 le Conseil fédéral a publié un rapport intitulé "Premières expériences
avec le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte". Il répondait à
plusieurs objets: 1) le postulat concernant les coûts de l’aide sociale de la députée
Schneeberger (14.3776) 2) la demande d'un premier état des lieux demandé par le
groupe socialiste (14.3891) sur le remplacement des autorités de tutelle par les APEA 3)
le postulat Vitali (14.4113) visant à trouver des solutions pour améliorer les pratiques de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et enfin 4) le rapport demandé par
Silvia Schenker (15.3614) sur les délais de recours dans le cadre du droit à la protection
de l'enfant et de l'adulte.
Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, entré en vigueur en janvier
2013 a fait l'objet de plusieurs critiques, notamment canalisées par les postulats
mentionnés ci-dessus. Le rapport du Conseil fédéral se contente dans le présent
rapport de présenter quelques éléments de réponse aux interrogations des
parlementaires en ce qui concerne le nombre de dossiers et les coûts qui en découlent,
le droit de recours et l'implication des communes, la prise en considération des
proches, l'adaptation des délais de recours, le signalement de personnes en danger
ainsi que la dispense de certaines obligations pour les proches. Le rapport se conclut
sur une note positive, prenant en compte le fait que l'application d'une révision aussi
vaste ne va pas sans poser quelques difficultés dans les premiers temps. Le besoin de
légiférer au niveau fédéral reste donc minime. Cependant, l'intégration des proches
dans les procédures de l'APEA et la prise en compte de leurs rôles et besoins dans le
cadre de curatelle et de placement d'enfant ainsi que la procédure à suivre en cas de
signalement de personne en danger sont au programme pour les législateurs. 22
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